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WO - WANN – WER 

Veranstaltungsort 

Konzerthaus Freiburg 

Konrad-Adenauer-Platz 1 

79098 Freiburg 

 

Aufbau 

Freitag, 19. Januar 2024 07:30 – 10:00 Uhr 

 

Ausstellungszeiten 

Freitag, 19. Januar 2024 10:15 – 18:00 Uhr 

 18:00 – 22:00 Uhr Get together in der Industrieausstellung 
Samstag, 20. Januar 2024 07:45 – 14:30 Uhr 

 

Die erste Pause findet am Freitag, um ca. 12:00 Uhr statt. Ab ca. 9:30 Uhr können sich die 

Teilnehmenden für die Veranstaltung registrieren und ab diesem Zeitpunkt auch in der Ausstellung 

bewegen. 

 

Abbau 

Samstag, 20. Januar 2024 14:30 – 17:00 Uhr  

 

Bitte beachten Sie, dass die Auf- und Abbauzeiten FIXE Zeiten sind, Standbauaktivitäten außerhalb 

dieser Zeiten werden aus Sicherheitsgründen nicht toleriert! 

 

ANSPRECHPARTNER 

Veranstalter, Kongressorganisation, 

Industrieausstellung 

Intercongress GmbH 

Ingeborg-Krummer-Schroth-

Str. 30 

79108 Freiburg 

www.intercongress.de 

 

 

Ausstellungsleitung 

Intercongress GmbH 

Christoph Scherbarth 

Tel: +49 761 69699 246 

christoph.scherbarth@intercongress.de 

 

Gemäß Allg. Geschäftsbedingungen 

für die Vermietung von 

Ausstellungsflächen der 

Intercongress GmbH und den 

Allgemeinen Informationen für 

Ausstellungen im Konzerthaus 

Freiburg, siehe Link Seite 10. 

 

http://www.intercongress.de/
mailto:christoph.scherbarth@intercongress.de
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Bitte bringen Sie genügend 

Verlängerungskabel bzw. 

Mehrfachstecker mit. 

 

AUSSTELLUNG 

 

Foyer 1. OG 

Bodenbelag: Parkettboden (Bitte beachten Sie hierzu die Ausstellungsbestimmungen des 

Konzerthaus Freiburg.) 

 

Max. Bauhöhen: 2,50m 

Ausnahmen sind auf manchen Flächen nach Rücksprache mit Intercongress möglich. 

 

Einen 360° Rundgang finden Sie hier: 

https://rundgang.konzerthaus.freiburg.de/tour.html?startscene=scene_05  

 

VOR DER VERANSTALTUNG 

STANDAUSSTATTUNG A-Z 

Ausstellerausweise 

Sie erhalten pro 3m² einen kostenfreien Ausweis, der für den gesamten Veranstaltungszeitraum gilt. 

Die Ausstellerausweise berechtigen zum Besuch der Ausstellung sowie des kompletten 

Vortragsprogramms.  

Ausstellerausweise sind nur mit dem Firmennamen versehen und nicht personalisiert.  

Zusätzliche kostenpflichtige Ausstellerausweise können Sie zum Tarif von 80,00 EUR zzgl. MwSt. bis 

zum 12. Januar 2024 im Ausstellerportal erwerben.   

Die Zugangscodes für die elektronischen Ausstellerausweise erhalten Sie automatisch per Email eine 

Woche vor Kongressbeginn.  

 

Bodenbelag 

Bitte beachten Sie, dass im Foyer Parkettboden liegt. Sollten Sie eigenen Teppichboden 

darüberlegen, ist darauf zu achten, dass dieser rückstandslos wieder entfernt werden kann. 

Eventuelle Schäden werden den Ausstellern in Rechnung gestellt.  
 

Elektroinstallation 

Bestellungen des Strombedarfs nehmen Sie bitte über das 

Kongressportal und mit Ihren Zugangsdaten vor: Ausstellerportal 
 

Gastronomische Betreuung 

Catering (Getränke, Snacks) für Ihre Standmitarbeiter ist in den Kaffee- und Mittagspausen inklusive. 

 

Genehmigungen 

Der Aussteller ist dafür verantwortlich, dass die für seine und die Tätigkeit seiner Beauftragten auf 

dem Stand erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorhanden sind und die geltenden 

Vorschriften eingehalten werden. 
 

https://rundgang.konzerthaus.freiburg.de/tour.html?startscene=scene_05
https://intercongress.ungerboeck.net/PROD/app85.cshtml?aat=61416b62547247366f74444a2f4933704c33444847736b69743949592f5769345a31396b4563735a7346673d
https://intercongress.ungerboeck.net/PROD/app85.cshtml?aat=61416b62547247366f74444a2f4933704c33444847736b69743949592f5769345a31396b4563735a7346673d
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Bitte beachten Sie, dass ein 

festes Standbausystem nur nach 

Rücksprache möglich ist.  

Mobiliar 

Für die Ausstattung Ihres Standes nutzen Sie bitte das Kongressportal: Ausstellerportal 
 

Reinigung 

Im Auftrag des Veranstalters erfolgt täglich eine Gangreinigung.  
 

Standbaugenehmigung 

Standbaukonzepte haben sich grundsätzlich an die Technischen Richtlinien für Veranstaltungen des 

Konzerthauses Freiburg sowie der 

Versammlungsstättenverordnung zu halten.  

Bitte reichen Sie Standbaugenehmigungen für professionelle 

Standbausysteme bis spätestens zum 15.12.2023 bei 

Intercongress per E-Mail an 

christoph.scherbarth@intercongress.de ein. 

 

Alle Stände sind selbsttragend zu erstellen. Säulen, Pfeiler, Wandvorsprünge etc. innerhalb der 

Ausstellungsstände sind Bestandteil der zugeteilten Flächen. Die Befestigung an Hallenwänden, 

Säulen und Fußböden ist untersagt. Für die Sicherheit des Standes ist der Aussteller verantwortlich 

und nachweispflichtig. 

Die Verwendung von schwer entflammbarem Material (B1) bei Standbau sowie Standdekoration ist 

obligatorisch. Der Nachweis hierüber ist ggf. gegenüber der Brandbehörde zu führen. 

Es ist untersagt, über die zugeteilte Standfläche hinaus zu bauen. Das Ankleben von 

Werbematerialien an den Wänden, Säulen oder sonstigen Gegenständen des Veranstaltungsortes ist 

nicht gestattet. Für Schäden bei Zuwiderhandlungen haftet der Aussteller.  

 

Versicherung/Standbewachung 

Das Konzerthaus Freiburg wird jeden Abend verschlossen, es gibt jedoch keinen Wachdienst, der die 

Stände bewachen könnte. Bitte lassen Sie daher keine wichtigen und wertvollen Objekte am Stand 

zurück. Eine Haftung für Schäden am Ausstellungsgut, der Standausrüstung oder bei Objektdiebstahl 

wird von Seiten des Konzerthauses Freiburg, des Veranstalters und des Organisators 

ausgeschlossen. Den Ausstellern wird dringend empfohlen, ihr Ausstellungsgut auf eigene Kosten zu 

versichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intercongress.ungerboeck.net/PROD/app85.cshtml?aat=61416b62547247366f74444a2f4933704c33444847736b69743949592f5769345a31396b4563735a7346673d
mailto:christoph.scherbarth@intercongress.de
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WAS AUCH ORGANISIERT WERDEN MUSS 

Anlieferungen 

Anlieferungen von Standmaterialien können aus Platzgründen erst ab Donnerstag, 18. Januar 

2024 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr erfolgen.  

Bitte planen Sie Ihre Anlieferungen so, dass ein Mitarbeiter Ihrer Firma vor Ort anwesend ist und 

die Materialien entgegennehmen kann. Das Konzerthauses Freiburg übernimmt für Anlieferungen 

keine Haftung: Jede Anlieferung erfolgt auf eigenes Risiko!  

Bitte geben Sie bei Anlieferungen von Werbe- und Prospektmaterialien, Ihrer Standausstattung sowie 

anderer Gegenstände folgende erweiterte Adresse an: 

Konzerthaus Freiburg 

Freiburger Knorpeltage, 19.-20.01.2024 

<Ihr Firmenname> / <Ihre Stand Nr.> 

Konrad-Adenauer-Platz 1 

79098 Freiburg 

Bitte geben Sie auf dem Lieferschein und der Sendung zusammen mit der Absender-Adresse 

auch eine Telefonnummer an. 

 

 

 
 

 

Anreise/Anfahrt 

Von Norden und Süden über die Rheintalautobahn A5 Frankfurt-Basel, Ausfahrt Freiburg Stadtmitte. 

Vom Autobahnzubringer Mitte bis zum Konzerthaus Freiburg ca.10 min Fahrtzeit, die Anfahrt ist 

ausgeschildert. 

 

A81 Stuttgart-Singen und B31 (Höllental), Donaueschingen, Titisee-Neustadt, Freiburg auf der 

Schwarzwaldstraße passieren, Übergang in Schreiberstraße, Richtung Autobahnzubringer Mitte. Die 

Anfahrt zum Konzerthaus Freiburg ist ausgeschildert. Parkplätze finden Sie direkt in der zugehörigen 

Konzerthausgarage. 

 

Eine ausführliche Anfahrtsbeschreibung für die Anreise mit PKW und Öffentlichen Verkehrsmitteln 

sowie spezielle Angebote der Deutschen Bahn zur Kongressanreise finden Sie online unter 

Konzerthaus Freiburg - Anreise.  
 

Einlagerungen 

Leergut und Standmaterialien können während der Veranstaltung bedingt separat eingelagert 

werden. Nach der Veranstaltung sollte Leergut und Restmüll vom Aussteller in dafür bereitgestellte 

Container selbst entfernt werden, da dies ansonsten kostenpflichtig erfolgt. 

 

Get Together 

Wie auch in den Vorjahren haben Sie die Möglichkeit beim Get Together Ihre Produkte und Marke zu 

präsentieren. 

Das Get Together wird am Freitag, 19. Januar 2024, nach dem wissenschaftlichen Programm in der 

Industrieausstellung stattfinden. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme der ausstellenden Firmen. 

 

Bitte denken Sie auch daran, rechtzeitig die Abholung Ihrer Standmaterialien nach 

Veranstaltungsende zu organisieren! Spätester Abholtermin ist Montag, 22.01.2024, 17:00 Uhr. 

https://konzerthaus.freiburg.de/fileadmin/user_upload/Konzerthaus/Info-Center/Downloads/Allgemein/Anfahrt-Konzerthaus.pdf
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Beim Konzerthaus können 

Transportwagen gegen Pfand 

ausgeliehen werden – es stehen 

max. 4 Stück zur Verfügung! 

Hotelreservierung 

Für alle Tagungsteilnehmenden wurden Kontingente zu Sonderpreisen im angrenzenden Novotel 

reserviert. Wir bieten mit diesen Abrufkontingenten allen Teilnehmenden und Ausstellenden die 

Möglichkeit, frühzeitig und direkt im Hotel ein Zimmer zu buchen. Einen entsprechenden 

Buchungslink finden Sie auf der Kongresswebsite unter https://freiburger-knorpeltage.de/reise/ 

 

 

VOR ORT – AUF DER VERANSTALTUNG 
 

Ausstellerausweise 

Sie erhalten pro 3m² einen kostenfreien Ausweis, der für den gesamten Veranstaltungszeitraum 

gilt. Die Ausstellerausweise berechtigen zum Besuch der Ausstellung sowie des kompletten 

Vortragsprogramms.  

Ausstellerausweise sind nur mit dem Firmennamen versehen und nicht personalisiert.  

Zusätzliche kostenpflichtige Ausstellerausweise können Sie zum Tarif von 80,00 EUR zzgl. MwSt. bis 

zum 12. Januar 2024 im Ausstellerportal erwerben.   

Die Zugangscodes für die elektronischen Ausstellerausweise erhalten Sie automatisch per Email eine 

Woche vor Kongressbeginn. 
 

Ausstellungsfläche 

Ihre angemietete Ausstellungsfläche ist zu Aufbaubeginn ausgemessen und mit Ihrem Firmennamen 

und der entsprechenden Standnummer versehen. Nach Möglichkeit ist das angemietete 

Mobiliar/Strom bereits zu Beginn des Aufbaus auf der Fläche bereitgestellt. 

Die Ausstellungsfläche ist am Ende der Veranstaltung in dem Zustand zu verlassen, wie sie 

zu Beginn dem jeweiligen Aussteller übergeben wurde. 
 

Anlieferung für PKWs/Sprinter mit Displayständen: 

Zugang über den Haupteingang des Konzerthauses 

(Zufahrt nur zum Be- und Entladen gestattet – 

ansonsten striktes Halteverbot). Hier steht Ihnen ein 

Personenaufzug zur Verfügung: Breite: 1,05 m, Tiefe 

1,90 m, Höhe 2,30 m, max. Traglast 1500 kg. 

Alternative Anlieferung, speziell für LKWs und Nutzung Lastenaufzug: 

Zufahrt über die Sedanstraße durch die Hofeinfahrt. Der Anlieferungsbereich verfügt über einen 

ebenerdigen Lastenaufzug: Breite: 2,0 m, Tiefe: 4,80 m, Höhe: 3,0 m, max. Traglast 7000 kg.  

 

Fahrzeuge dürfen nur während des Be- und Entladens bei Auf- und Abbauten in der Ladezone 

halten und laden! Bitte hinterlassen Sie während dieser Zeit eine Handynummer hinter der 

Windschutzscheibe. Nach dem Ent-/Beladen sind die Fahrzeuge unverzüglich aus der 

Ladezone zu entfernen, da es im Ladehof keine Stellplätze gibt (reine Ladezone!). 

Der Lastenaufzug wird vom Personal des Konzerthauses bedient. 

 

Bitte beachten Sie die Umweltzone Freiburg und dass damit die Einfuhr für Fahrzeuge der 

Schadstoffklasse eins (keine Umweltplakette) im Stadtgebiet verboten ist. 

 

https://freiburger-knorpeltage.de/reise/
https://intercongress.ungerboeck.net/PROD/app85.cshtml?aat=61416b62547247366f74444a2f4933704c33444847736b69743949592f5769345a31396b4563735a7346673d
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Bei Missachtung der oben beschriebenen Lademöglichkeit kann eine reibungslose und zügige 

Lademöglichkeit für Sie und andere Zulieferer nicht gewährleistet werden. Bei Missachtung sehen 

wir uns unter Umständen gezwungen, das Fahrzeug auf Kosten des Halters abschleppen zu lassen. 

 

Entsorgung 

Die Aussteller werden gebeten, keine Verpackungsmaterialien am Veranstaltungsort zu hinterlassen. 

Für die Entsorgung von Standbaumaterialien oder größerer Abfallmengen ist der Aussteller selbst 

verantwortlich. 
 

Haftung/Versicherung 

Für Schäden jeglicher Art an Gebäude oder Inventar, die durch den Aussteller oder den von ihm 

beauftragten Unternehmen verursacht werden, haftet alleine der Verursacher. 

Entstandene Schäden werden anschließend dem Verursacher in Rechnung gestellt. 
 

Lagermöglichkeiten  

Leergut und Standmaterialien können während der Veranstaltung von Seiten des Konzerthauses 

bedingt separat eingelagert werden. Bitte sprechen Sie uns vor Ort an. Nach der Veranstaltung sollte 

Leergut und Restmüll vom Aussteller in dafür bereitgestellte Container selbst entfernt werden, da 

dies ansonsten kostenpflichtig erfolgt. 
 

Parken 

Ihre Fahrzeuge müssen nach dem Abladen schnellstmöglich wieder vom Vorplatz des Konzerthauses 

weggefahren werden!  

 

Es befinden sich ca. 800 kostenpflichtige Stellplätze in der Konzerthaus- und Bahnhofstiefgarage 

(Einfahrtshöhe: 2,0 m). Die Kosten für die Garagen entnehmen Sie bitte der Website:  

https://www.parken-in-freiburg.de/parkhaeuser/konzerthausgarage  

https://www.parken-in-freiburg.de/parkhaeuser/bahnhofsgarage  

 

Konzerthausgarage:  Bahnhofsgarage:  

Konrad-Adenauer-Platz 1 Bismarckallee 1 

79098 Freiburg 79098 Freiburg 

 

Am Konzerthaus stehen keine LKW-Parkplätze zur Verfügung! LKWs können an der neuen Messe in 

der Hermann-Mitsch-Straße abgestellt werden. 

 

Technische Hinweise/Brandschutz 

Standbaumaterialien, Ausschmückungen und Dekorationen müssen entsprechend DIN 4102 mind. 

B1 oder mind. Klasse C nach EN 13501-1, d.h. schwer entflammbar sein. Der Aussteller ist auf 

Anforderung gegenüber dem Veranstalter und dem Konzerthaus nachweispflichtig. Normal oder 

leicht entflammbare, brennend abtropfende oder toxische Gase bildende Materialien dürfen für den 

Standbau nicht verwendet werden.  

Da die Foyers im Konzerthaus mit einer Sprinkleranlage ausgestattet sind, sind sprinklerhemmende 

bzw. –abweisende Decken-/Dachkonstruktionen jeglicher Art, auch aufgespannte Sonnen- bzw. 

Regenschirme nicht zugelassen.  

https://www.parken-in-freiburg.de/parkhaeuser/konzerthausgarage
https://www.parken-in-freiburg.de/parkhaeuser/bahnhofsgarage
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Pläne für Standbauten mit sprinklertauglichen Decken-/Dachkonstruktionen sind vorab dem 

Konzerthaus zur Genehmigung vorzulegen. Wir verweisen auf die Ausstellungsbestimmungen des 

Konzerthauses Freiburg. 

Für Schäden, die der Aussteller oder die von ihm beauftragten Personen oder Unternehmern an 

Gebäude oder Inventar verursachen, haftet alleine der Verursacher. 

Es ist untersagt, Nägel oder Schrauben in Wände, Böden oder Decken zu schlagen sowie Wände, 

Türen und Böden zu bekleben. Bitte beachten Sie hierzu die Ausstellungsbestimmungen des 

Konzerthaus Freiburg. 

Ebenso müssen Feuerwehr- und Fluchtwege sowie alle feuerschutztechnischen Einrichtungen stets 

freigehalten werden. 
 

Verpflegung 

Die Pausenverpflegung ist während des Kongresses inklusive. Die Cateringstationen werden 

innerhalb der Ausstellung aufgebaut. 
 

Werbeläufer 

Aktivitäten der Aussteller außerhalb der Standfläche, wie z.B. Besucherbefragungen, Werbeläufer o.ä. 

sind nicht erwünscht. Werbung außerhalb der Standfläche ist genehmigungspflichtig und muss vorab 

beim Veranstalter angemeldet werden. 

 

WLAN  

Das Konzerthaus Freiburg stellt für alle Teilnehmenden und Ausstellenden eine kostenlose WLAN-

Verbindung mit begrenzter Bandbreite zur Verfügung. Das Passwort wird veröffentlicht und ist am 

Registrierungscounter erhältlich.  

 

NACH DER VERANSTALTUNG 

 

Abholung  

Die Abholung von Standmaterialien sollte bereits am Abbautag, Samstag, 20.01.2024, bis 

spätestens 17:00 Uhr erfolgen. In Ausnahmefällen kann die Abholung noch am Montag, 22.01.2023, 

09:00 bis 17:00 Uhr erfolgen. 

Kisten und Pakete sind so zu verpacken/bekleben, dass der Abholer alle Lieferinformationen 

entnehmen kann. Das Konzerthaus Freiburg oder der Veranstalter können nicht für die Verpackung 

sorgen. Für eventuelle Schäden oder Verluste von eingebrachten Gütern übernehmen das 

Konzerthaus Freiburg, der Veranstalter und der Organisator keinerlei Haftung. 

 

Teilnehmeradressen 

Die Bereitstellung einer Teilnehmerliste oder anderer Teilnehmer(adress)daten ist aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 
 

 

 

 

 

Diese Informationen sind Vertragsbestandteil und gelten mit der Unterzeichnung der 

verbindlichen Anmeldung als angenommen! 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER INTERCONGRESS GMBH 

 

Deutsch:  
https://intercongress.gmbh/wp-content/uploads/2021/03/Intercongress_AGB.pdf 

 

Englisch:  
https://intercongress.gmbh/wp-content/uploads/2021/03/Intercongress_TermsConditions.pdf 

 

 

AUSSTELLUNGSBEDINGUNGEN DES KONZERTHAUSES 

 

Deutsch: 
https://konzerthaus.freiburg.de/fileadmin/user_upload/Konzerthaus/Info-

Center/Downloads/Allgemein/Ausstellungsbestimmungen-Konzerthaus-Mai-2013.pdf 

 

Englisch:  
https://konzerthaus.freiburg.de/fileadmin/user_upload/Konzerthaus/Info-

Center/Downloads/Allgemein/Ausstellungsbestimmungen-Konzerthaus-Mai-2013-EN.pdf  

https://intercongress.gmbh/wp-content/uploads/2021/03/Intercongress_AGB.pdf
https://intercongress.gmbh/wp-content/uploads/2021/03/Intercongress_TermsConditions.pdf
https://konzerthaus.freiburg.de/fileadmin/user_upload/Konzerthaus/Info-Center/Downloads/Allgemein/Ausstellungsbestimmungen-Konzerthaus-Mai-2013.pdf
https://konzerthaus.freiburg.de/fileadmin/user_upload/Konzerthaus/Info-Center/Downloads/Allgemein/Ausstellungsbestimmungen-Konzerthaus-Mai-2013.pdf
https://konzerthaus.freiburg.de/fileadmin/user_upload/Konzerthaus/Info-Center/Downloads/Allgemein/Ausstellungsbestimmungen-Konzerthaus-Mai-2013-EN.pdf
https://konzerthaus.freiburg.de/fileadmin/user_upload/Konzerthaus/Info-Center/Downloads/Allgemein/Ausstellungsbestimmungen-Konzerthaus-Mai-2013-EN.pdf
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ANFAHRTSBESCHREIBUNG 

 


